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Abkürzungsverzeichnis  

ABK Abwasserbeseitigungskonzept I.-Nr. Investitionsnummer 

ABM  Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen  IT Informationstechnologie 

AiB Anlage(n) im Bau JGG Jugendgerichtsgesetz 

AKH Ausschuss für Kultur und Heimatpflege JGH Jugendgerichtshilfe 

ALK  Automatisiertes Liegenschaftskataster  KG Kommanditgesellschaft 

ATZ Altersteilzeit KGSt 
Kommunale Gemeinschaftsstelle für 
Verwaltungsmanagement 

AV Amtsvormundschaft KiBiz Kinderbildungsgesetz 

a.v.E. außerhalb von Einrichtungen KJHG Kinder- und Jugendhilfegesetz  

AWO Arbeiterwohlfahrt KLR Kosten-Leistungs-Rechnung 

BA Bauabschnitt KomHVO 
Kommunalhaushaltsverordnung Nordrhein-
Westfalen 

BAföG  Bundesausbildungsförderungsgesetz  KSP Kinderspielplatz 

BBesG Bundesbesoldungsgesetz Kst. Kostenstelle 

BdSt Bund der Steuerzahler Ktr. Kostenträger 

BfA  Bundesversicherungsanstalt f. Angestellte  KTW Krankentransportwagen 

BgA Betrieb gewerblicher Art ku  künftig umzuwandeln 

BGA Betriebs- und Geschäftsausstattung KVGM Kreisverkehrsgesellschaft Mettmann 

BGBI  Bundesgesetzblatt  kw künftig wegfallend 

BPA Beratungs- und Prüfungsamt KWG Kindeswohlgefährdung 

BRW Bergisch-Rheinischer Wasserverband LDS  Landesamt für Datenverarbeitung/Statistik 

BSHG Bundessozialhilfegesetz  LVA  Landesversicherungsanstalt 

BuT Bildung und Teilhabe LVR  Landschaftsverband Rheinland 

BVG  Bundesversorgungsgesetz  MTF Mannschaftstransportfahrzeug 

DRK  Deutsches Rotes Kreuz  mtl.  monatlich 

DSchG Denkmalschutzgesetz MW Mischwasser 

EB Ersatzbeschaffung MWK Mischwasserkanal 

EP  Einzelplan  NKF  Neues Kommunales Finanzmanagement 

EU  Europäische Union  NRW / NW Nordrhein-Westfalen 

EZ Einzahlung NSW Niederschlagswasser 

FFP Frauenförderplan OBG Ordnungsbehördengesetz 

FlüAG  Flüchtlingsaufnahmegesetz  ÖbVI Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur 

FNP Flächennutzungsplan OGS Offene Ganztagsschule 

FSHG Feuerschutzgesetz   ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

GemHVO   Gemeindehaushaltsverordnung RE  Rechnungsergebnis 

GEP Gebietsentwicklungsplan RKB Regenklärbecken 

GewO Gewerbeordnung RP Rechnungsprüfung 

GEZ 
Gebühreneinzugszentrale der öffentlich-
rechtlichen Rundfunkanstalten RRB Regenrückhaltebecken 

GFG  Gemeindefinanzierungsgesetz  RTW  Rettungstransportwagen 

GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung RÜ Regenüberlaufbecken 

GO  Gemeindeordnung  RVO Rechtsverordnung 

GUV Gewinn- und Verlustrechnung RW  Regenwasser 

HH-Mittel Haushaltsmittel RWK Regenwasserkanal 

HIP Hildener Präventionsmodell RZVK Rheinische Zusatzversorgungskasse 

HOAI 
Honorarordnung für Architekten und 
Ingenieure SAN Storage Area Network 

HZE Hilfe zur Eingliederung SBG  Solidarbeitragsgesetz 

i.E. in Einrichtungen  SGB Sozialgesetzbuch 

IGH Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden SHB Stadt Hilden Beteiligungsgesellschaft mbH 

IHK 
Integriertes Handlungskonzept für die 
Innenstadt Hildens SKFM  Sozialdienst kath. Frauen und Männer 

i.H.v.   in Höhe von SKU Stauraumkanal mit untenliegender Entlastung 

ILV Interne Leistungsverrechnung SN  Sammelnachweis (bisherige Abkürzung) 
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SoPos Sonderposten   

StEA Stadtentwicklungsausschuss   

StPO  Strafprozessordnung   

StVO Straßenverkehrsordnung   

SuS Schülerinnen und Schüler   

SV Sitzungsvorlage   

SW Schmutzwasser   

SWH Stadtwerke Hilden   

SWK Schmutzwasserkanal   

TEUR Tausend Euro   

TK-Anlage Telekommunikationsanlage   

TV  Tarifvertrag   

TVgG Tariftreue- und Vergabegesetz   

UEV Unternehmererschließungsvertrag   

VE  Verpflichtungsermächtigung   

VfA Verwaltungsfachangestellte(r)   

VGH Verkehrsgesellschaft Hilden   

VGS Verlässliche Ganztagsschule   

VHS Volkshochschule   

VRR Verkehrsverbund Rhein-Ruhr   

WEG Wohnungseigentumsgesetz   

ZV Zweckverband   
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I. Haushaltssatzung  
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Haushaltssatzung der Stadt Hilden für das  Haushaltsjahr 2025 

 
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung (GO) für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), die zuletzt durch Gesetz vom 05. Juli 2024 
(GV. NRW. S. 444) geändert worden ist, hat der Rat der Stadt mit Beschluss vom 26.02.2025 folgende 
Haushaltssatzung erlassen: 

 
 

§ 1 
Ergebnis - und Finanzplan  

 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hilden 
voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen 
und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 
 
im Ergebnisplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Erträge auf 205.493.630 EUR 
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 228.858.798 EUR 
abzüglich globaler Minderaufwand von -1.718.759 EUR 
somit auf 227.140.039 EUR 

 
im Finanzplan mit 
 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 196.405.373 EUR  
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 209.324.222 EUR 
(nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung             1.718.759 EUR) 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 3.683.082 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf 24.121.271 EUR 

 
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf 40.438.189 EUR 
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  24.351.517 EUR 

 
festgesetzt. 

 
 
 

§ 2 
Kreditermächtigungen für Investitionen  

 
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme für Investitionen erforderlich ist, wird auf 
 

20.438.189 EUR 
festgesetzt. 
 
 
 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen  

 
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen, der zur Leistung von 
Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf 
 

135.118.216 EUR 
 
festgesetzt. 
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§ 4 

Ausgleichsrücklage , Vortrag des Jahresfehlbetrages , allgemeine Rücklage  
 
Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen  
Jahresergebnisses im Ergebnisplan wird auf 
 

14.555.896 EUR 
und 
 
der Vortrag des voraussichtlichen 
Jahresfehlbetrages wird auf 

7.090.513 EUR 
 

festgesetzt. 
 
Eine Verringerung der allgemeinen Rücklage wird nicht veranschlagt. 

 
 

§ 5 
Kredite zur Liquiditätssicherung  

 
Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen, 
werden dürfen, wird auf 
 

40.000.000 EUR 
festgesetzt. 
 

 
§ 6 

Steuersätze  
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2025 wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer  

 
 

1.1. für die Betriebe der Land- und Forstwirtschaft (Grundsteuer A)        325 v. H. 
 

1.2. für die unbebauten Grundstücke (§ 247 des Bewertungsgesetzes) und 
 bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 3 des  Bewertungsgesetzes im 
 Sachwertverfahren zu bewerten sind (Grundsteuer B - Nichtwohngrundstücke)   

 
 

1300 v. H. 
 

1.3. für die bebauten Grundstücke, die gemäß § 250 Absatz 2 des 
 Bewertungsgesetzes im Ertragswertverfahren zu bewerten sind 
 (Grundsteuer B - Wohngrundstücke) 

 
 

650 v. H. 
 

2. Gewerbesteuer 400 v. H. 
 
Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch eine Hebesatzsatzung festgesetzt und haben 
hier rein deklatorischen Charakter. 
 

§ 7 
Nachtragssatzung  

 
Die Haushaltssatzung kann nur durch Nachtragssatzung geändert werden, die spätestens bis zum 
Ablauf des Haushaltsjahres zu beschließen ist. Als erheblich im Sinne des Erlasses einer 
Nachtragssatzung nach § 81 GO NRW werden festgelegt: 
 
§ 81 Abs. 2 Nr. 1 b GO NRW      7 %  
(erheblich höherer Fehlbetrag) der ordentlichen 

Aufwendungen 
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§ 81 Abs. 2 Nr. 2 GO NRW         
über- oder außerplanmäßige Aufwendungen       
über- oder außerplanmäßige Auszahlungen aus    7,5 �0�L�R�����¼ 
Verwaltungs- oder Finanzierungstätigkeit  
über- oder außerplanmäßige Investitionsauszahlungen   
 
 
 

§ 8 
Budgets  

 
Die Unterhaltungsaufwendungen und Ersatzbeschaffungen für Festwerte aller Produkte je Dezernat 
werden zu einem Unterhaltungsbudget zusammengefasst.  
 
Zahlungswirksame Personal- und Versorgungsaufwendungen und zahlungswirksame Erträge für 
stellenbezogenen Personalkostenerträge aller Produkte werden zu einem Personalbudget 
zusammengefasst.  
 
Alle anderen zahlungswirksamen Aufwendungen und Erträge der Produkte eines Dezernates werden 
zu einem Budget zusammengefasst.  
 
Gemäß § 21 Abs. 1 Kommunalhaushaltsverordnung NRW (KomHVO NRW) ist der Saldo aus der 
Summe der Erträge und der Summe der Aufwendungen für jedes der o.g. Budgets verbindlich. 
 
Ausgenommen von der Einbindung in die Budgets sind nicht zahlungswirksame Ertrags- und 
Aufwandsarten. 
 

 
§ 9  

flexible Haushaltsführung  
 
Die Instrumente der Budgetierung der flexiblen Haushaltsführung gemäß §§ 20 und 21 KomHVO NRW 
werden genutzt. Die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer wird ermächtigt, die Durchführung der 
nachstehenden Regelungen für die Haushaltsausführung zu regeln: 
 
Ein- und Auszahlungen für Investitionsmaßnahmen und Verpflichtungsermächtigungen können durch 
die Stadtkämmerin/der Stadtkämmerer für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden bis zu einer Höhe 
�Y�R�Q�������������������¼�� 
 
Innerhalb eines Produktes können bei Mehrerträgen / Mehreinzahlungen die Aufwands-/ 
Auszahlu�Q�J�V�H�U�P�l�F�K�W�L�J�X�Q�J�H�Q���H�U�K�|�K�W���Z�H�U�G�H�Q���E�L�V���]�X���H�L�Q�H�U���+�|�K�H���Y�R�Q�������������������¼. 
 
Innerhalb eines Produktes können konsumtive Aufwandsbudgets als Deckung zur Erhöhung investiver 
Auszahlungsbudgets verwendet werden. Den Gesamtbetrag der Kreditermächtigung für Investitionen 
gemäß § 2 darf nicht überschritten werden.  

 
 

§ 10 
Überplanmäßige/außerplanmäßige  
Aufwendungen und Auszahlungen  

   
Über- und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen bedürfen gemäß § 83 Abs. 2 GO NRW 
der vorherigen Zustimmung des Rates, wenn sie 100�����������¼���•�E�H�U�V�F�K�U�H�L�W�H�Q.  Buchungen im Rahmen der 
Jahresabschlussarbeiten bleiben hiervon unberührt. Über über- und außerplanmäßige 
�0�L�W�W�H�O�E�H�U�H�L�W�V�W�H�O�O�X�Q�J�H�Q�� �E�L�V�� ���������������� �¼���� �G�L�H�� �Q�L�F�K�W�� �L�Q�Q�H�U�K�D�O�E�� �H�L�Q�H�V��Budgets gedeckt sind, entscheidet die 
Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer.  
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§ 11 
Ermächtigungsübertragungen

Ermächtigungen für Aufwendungen sind übertragbar und bleiben bis zum Ende des folgenden 
Haushaltsjahres verfügbar. 

Ermächtigungen für Auszahlungen für Investitionen sind übertragbar und bleiben längstens bis zum 
Ende des zweiten auf das Planungsjahr folgenden Haushaltsjahres verfügbar. 

Über Ermächtigungsübertragungen entscheidet die Stadtkämmerin/ der Stadtkämmerer. 

Sind Erträge oder Einzahlungen auf Grund rechtlicher Verpflichtungen zweckgebunden, bleiben die 
entsprechenden Ermächtigungen zur Leistung von Aufwendungen bis zur Erfüllung des Zwecks und die 
Ermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck 
verfügbar.

§ 12 
Stellenplan

Die Verwaltung wird ermächtigt, Beschäftigungsverhältnisse über befristete Verträge zu begründen. Der 
Ansatz für Personalaufwendungen ist einzuhalten. 

Bei Wiederbesetzungen dürfen unterjährig vorübergehend Stellen von Beamten/Beamtinnen mit 
vergleichbaren tariflich Beschäftigten und Stellen von tariflich Beschäftigten mit vergleichbaren 
Beamten/Beamtinnen besetzt werden. Für das folgende Haushaltsjahr ist der Stellenplan entsprechend 
anzupassen. 

Bei den im Stellenplan als künftig umzuwandelnd bezeichneten Planstellen (ku-Vermerk) ist die 
Umwandlung in eine niedrigere Entgelt-/ Besoldungsgruppe jeweils nach Freiwerden der betreffenden 
Planstellen vorzunehmen. 

Bei den im Stellenplan als künftig wegfallend bezeichneten Planstellen (kw-Vermerk) sind diese Stellen 
nach Freiwerden nicht wieder zu besetzen und entfallen.

Hilden, 28.02.2025

gez. 

Dr. Claus Pommer 
Bürgermeister
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II. Vorbericht inkl. 
Erläuterungen  
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Vorbemerkung zum Vorbericht   
 
Der Vorbericht soll gemäß § 7 KomHVO NRW einen Überblick über die Eckpunkte des 
Haushaltsplans geben. Die Entwicklung und die aktuelle Lage der Kommune sind anhand der 
im Haushaltsplan enthaltenen Informationen und der Ergebnis- und Finanzdaten darzustellen. 

Die Gliederung des Vorberichtes der Stadt Hilden folgt den gesetzlichen Empfehlungen.  
 

1. Ziele und Strategien de r Kommune  
 

2. Entwicklung  

2.1 in den beiden zurückliegenden Jahren 

2.2 voraussichtliche zukünftige Entwicklung:  

 der wesentlichen Erträge, Aufwendungen,  

 der Einzahlungen und Auszahlungen,  

 des Vermögens,  

 der Verbindlichkeiten und Zinsbelastungen sowie  

 der Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und ihnen wirtschaftlich 
gleichkommenden Rechtsgeschäften  

 

3. Entwicklung der Kredite  
 

4. Entwicklung des Eigenkapital s  
 

5. wesentliche Investitionen  
 

6. Haushaltssicherungskonzept  
 

7. haushaltswirtschaftliche Belastungen aus  

a) den Sondervermögen der Kommune, für die aufgrund gesetzlicher Vorschriften 
Sonderrechnungen geführt werden, 

b) den Formen interkommunaler Zusammenarbeit, an denen die Kommune beteiligt ist, 
und 

c) den unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen der Kommune an Unternehmen in 
einer Rechtsform des öffentlichen und privaten Rechts. 

 

8. Erläuterungen  
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1. Ziele und Strategien die Kommune  

 
Ausgangslage  
 
Den allgemeinen Haushaltsgrundsätzen für Kommunen in Nordrhein-Westfalen folgend ist die 
Haushaltswirtschaft auf die stetige Aufgabenerfüllung auszurichten und wirtschaftlich, effizient 
und sparsam zu führen. Es gilt das Gebot des Haushaltsausgleichs und der Sicherstellung der 
Liquidität der Gemeinde einschließlich der Finanzierung der Investitionen. 

Die Stadt Hilden ist eine kreisangehörige Gemeinde der Größenklasse 50.000 - 100.000 
Einwohner im Kreis Mettmann. Die Stadt Hilden zählt zum 01.01.2024   55.689 Einwohner und 
weist damit eine hohe Bevölkerungsdichte (2.150 Einwohner pro Quadratkilometer) auf. Etwa 
11 % der Menschen im Kreis Mettmann Ieben in der Stadt Hilden.  

Die Stadt Hilden kann seit der Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement im 
Jahr 2007 auf eine Haushaltswirtschaft zurückblicken, die den dargestellten 
Haushaltsgrundsätzen vollständig entspricht. Dabei weist die Stadt Hilden eine sehr gute 
Kapitalstruktur auf. Die Jahresergebnisse waren stets ausgeglichen oder durch 
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage gedeckt. Das Ergebnis 2023 weist unter 
Berücksichtigung eines Ausgleichspostens für Belastungen aus dem Ukraine-Krieg in Höhe 
von 0,4 Mio. �¼���H�L�Q���Q�H�J�D�W�L�Y�H�V Ergebnis von -5,0 �0�L�R�����¼���D�X�V, das ebenfalls durch Entnahme aus 
der Ausgleichsrücklage gedeckt werden kann. Das Eigenkapital zum 31.12.2023 liegt bei 375 
�0�L�R���� �¼��(Eigenkapitalquote = 59 %). Mit einem Volumen von nur 16,5 �0�L�R���� �¼�� �D�Q��
Investitionskrediten liegt die Pro-Kopf-Verschuldung bei ca. 29�����¼���S�U�R���(�L�Q�Z�R�K�Q�H�U (Vorjahr 327 
�¼��. 

 

 

 

Die COVID-19-Pandemie und der Ukraine-Krieg hatten erhebliche Auswirkungen auf die 
Ertragskraft der Stadt Hilden. Laut Jahresabschluss zum 31.12.2023 wurden insgesamt 19 
�0�L�R�����¼���D�Q���%�H�O�D�V�W�X�Q�J�H�Q���L�Q���G�H�U���%�L�O�D�Q�]��isoliert. Die Jahresergebnisse der letzten vier Jahre und 
damit auch die Ausgleichsrücklage sind um diesen Betrag durch Fiktiverträge künstlich 
verbessert worden. Zum 31.12.2023 beträgt die Ausgleichsrücklage 34,8 �0�L�R�����¼��und wird nach 
Verrechnung des Jahresergebnisses 2023 �]�X�P�� ���������������������� �H�L�Q�H�Q�� �%�H�V�W�D�Q�G�� �Y�R�Q�� ���������� �0�L�R���� �¼��
haben. Die demnach mindestens temporär verzerrt dargestellte Vermögens- und Ertragslage 
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erschwert die kommunalverfassungsrechtlich geforderte Haushaltsplanung, die auf eine 
stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinde ausgerichtet ist.  

Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 weist ohne die Fiktiverträge aus der Isolierung ein 
negatives Jahresergebnis in Höhe von 5,4 �0�L�R���� �¼�� �D�X�V�� Das Ergebnis aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit liegt um 4,9 Mio. �¼ über den Erwartungen aus der Planung 2023.  

 

Strategie  

Grundsätzliches Ziel der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist es, das Eigenkapital und das 
zur Aufgabenwahrnehmung erforderliche Vermögen langfristig zu erhalten  

In einem Grundsatzbeschluss hat der Rat der Stadt Hilden im März 2021 beschlossen, die 
Haushaltsergebnisse für die Folgejahre so auszusteuern, dass ein langfristiger 
Eigenkapitalerhalt und auf dieser Basis eine stetige Aufgabenerfüllung sichergestellt ist.  

Die haushaltsrechtlichen Maßstäbe für den langfristigen Eigenkapitalerhalt sind definiert über 
einen maximalen Verzehr der allgemeinen Rücklage in Höhe von 5 % pro Haushaltsjahr. 

Durch gestörte Lieferketten und Lieferengpässe in Folge der COVID-19-Pandemie und des 
Ukraine-Krieges sind erhebliche Kostensteigerungen im Bereich der Energie- und Baukosten 
entstanden, die mittelbar zu erheblichen Steigerung der Personalkosten und der 
Aufwendungen für Transferleistungen, insbesondere im Bereich der sozialen Leistungen, 
führen. Ein struktureller Haushaltsausgleich ist daher aktuell ebenso wie eine Erzielung von 
Finanzmittelüberschüssen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit nicht darstellbar.  

Zur Sicherstellung einer langfristigen Nutzung der kommunalen Infrastruktur kommt trotzdem 
der Vermögensverwaltung eine besondere Bedeutung zu. Teil der langfristigen Ausrichtung 
der Haushaltswirtschaft der Stadt Hilden ist deshalb auch, ein eigenständiges und unter den 
Gesichtspunkten der angestrebten Haushaltskonsolidierung angemessenes Budget für 
Unterhaltung und Instandhaltungen als Grundlage für die stetige Aufgabenerfüllung 
bereitzustellen. Daneben kommt der Aufgabe, die kommunale Leistungserbringung an die sich 
verändernde wirtschaftliche Leistungsfähigkeit anzupassen, erhebliche Bedeutung zu. Dieser 
Prozess wird durch Übertragung von Aufgaben durch Bund und Land auf die Kommune und 
den historisch gewachsenen Ansprüchen der in Hilden tätigen Akteure - insbesondere im 
Bereich der sozialen Infrastruktur - konterkariert. 

Um die im kommunalen Finanzmanagement in Nordrhein-Westfalen angelegte 
Generationengerechtigkeit bestmöglich aufrecht zu erhalten, sieht die Stadtverwaltung Hilden 
vor, die gesetzlich vorgeschriebene Bilanzverlängerung zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 
zurückzuführen, und plant, die COVID-Belastungen in 2026 vollständig mit der allgemeinen 
Rücklage zu verrechnen. Dies gilt ebenso für die gemäß dem NKF-COVID-19-Ukraine-
Isolierungsgesetz zwingend zu isolierenden Belastungen, die aus dem Krieg gegen die 
Ukraine resultieren. 

Die Haushaltssatzung 2025 sieht vor, die planmäßig am 31.12.2025 vorhandene 
Ausgleichsrücklage �Y�R�Q�� ���������� �0�L�R���� �¼�� �Y�R�O�O�V�W�l�Q�G�L�J�� �]�X�� �Y�H�U�Z�H�Q�G�H�Q�� �X�Q�G�� �G�Hn verbleibenden 
Jahresfehlbetrag von 7,1 �0�L�R���� �¼�� �Y�R�U�]�X�W�U�D�J�H�Q, um die in der mittelfristigen Finanzplanung 
geplanten Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage auf Basis der in den geprüften 
Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse vollziehen zu können. 

Ein Jahresfehlbetrag, der nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden 
kann, ist spätestens nach drei Jahren mit der allgemeinen Rücklage zu verrechnen, soweit er 
nicht mit Jahresüberschüssen in einem vorangehenden Haushaltsjahr gedeckt werden kann. 
���Ä�9�H�U�O�X�V�W�Y�R�U�W�U�D�J�³���J�H�P�l�‰���G�H�P���������1�.�)-Weiterentwicklungsgesetz NRW) 
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Die Finanzplanung der Stadt Hilden weist für das Jahr 2025 und dem Zeitraum der 
mittelfristigen Finanzplanung negative Ergebnisse und negative Salden aus der laufenden 
Verwaltungstätigkeit aus und sieht damit eine vollständige Finanzierung der 
Investitionstätigkeit (inkl. der Finanzanlagen) mit Hilfe von Krediten vor.  

 

2.  Entwicklung der Hauswirtschaft  

2.1.  Rückb lick auf die Haushaltsjahre 202 3 und 202 4 

 

Der Jahresabschluss der Stadt Hilden weist für das Jahr 2023 ein Jahresergebnis von 
-5.004.748 �¼�� �D�X�V���� �'�D�E�H�L�� �Z�X�U�G�H�Q�� �%�H�O�D�V�W�X�Q�J�H�Q��infolge des Ukraine-Krieges im Volumen von 
418.950 �¼���D�O�V���D�X�‰�H�U�R�U�G�H�Q�W�O�L�F�K�H�U���(�U�W�U�D�J��berücksichtigt.  
 
Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Ergebnis von -15.282.201 �¼���Y�R�U���� 

Die Ergebnisrechnung zum 31.12.2023 schließt mit einem Ergebnis von 

  -5,0 �0�L�R�����¼�� 
ab.  
 
Den ordentlichen Erträgen von  201,5 �0�L�R�����¼ 
  davon Gewerbesteuer  64,3 �0�L�R�����¼ 
  davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  35,5 �0�L�R�����¼ 
 
stehen  
 
ordentliche Aufwendungen von  207,6 �0�L�R�����¼ 
   davon Transferaufwendungen  85,6 �0�L�R�����¼ 
   davon Personalaufwendungen  53,4 �0�L�R�����¼ 
 
gegenüber.  
 
Das Finanzergebnis beträgt 0,7 �0�L�R�����¼. 
Das außerordentliche Ergebnis beträgt 0,4 �0�L�R�����¼�� 
 

Der Haushaltsplan 2024 sieht ein Ergebnis von  

  -15,3 �0�L�R�����¼�� 
vor.  
 
Den geplanten ordentlichen Erträgen von  198,6 �0�L�R�����¼ 
  davon Gewerbesteuer  58,8 �0�L�R�����¼ 
  davon Gemeindeanteil an der Einkommensteuer  37,6 �0�L�R�����¼ 
 
stehen  
 
geplante ordentliche Aufwendungen von 215,9 �0�L�R�����¼ 
   davon Transferaufwendungen  95,4 �0�L�R�����¼ 
   davon Personalaufwendungen  60,9 �0�L�R�����¼ 
 

gegenüber.  

Das geplante Finanzergebnis beträgt  0,4 �0�L�R�����¼. 
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Die liquiden Mittel  haben sich in 2023 um  

   4,7 �0�L�R�����¼ 
vermindert.  
 
Sowohl der Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
in Höhe von   - 1,3 �0�L�R�����¼ 
also auch Saldo aus Investitionstätigkeit 
in Höhe von  -  2,7 �0�L�R�����¼ 
stellten sich negativ dar.  

Aufgrund des Bestandes an Finanzmitteln zum 01.01.2023 i. H. v. 16,8 �0�L�R�����¼���Z�D�U���L�P���-�D�K�U��
2023 die Aufnahme von Investitionskrediten nicht erforderlich. 

 
Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
betrug - 0,7 �0�L�R�����¼. 
 

 

Der Finanzplan 2024 sieht eine Erhöhung des Bestandes  

an liquiden Mitteln im Umfang von    5,2 �0�L�R�����¼ 

vor.  

Zu einem Saldo aus der laufenden Verwaltungstätigkeit  
in Höhe von   - 6,9 �0�L�R�����¼ 
und einem Saldo aus Investitionstätigkeit 
in Höhe von  - 21,6 �0�L�R�����¼ 
saldiert sich ein Saldo aus Finanzierungstätigkeit 
in Höhe von   33,7 �0�L�R�����¼ 
zur Erhöhung der liquiden Mittel von 
insgesamt  5,2 �0�L�R�����¼�� 
 

 

2.2  zukünftige Entwicklung   

 Entwicklung der Haushaltssituation  

Das geplante Ergebnis der Stadt Hilden weist in 2025 und in allen Jahren der mittelfristigen 
Finanzplanung negative Ergebnisse aus. Die negativen Plan-Jahresergebnisse summieren 
sich im Planungszeitraum (2025-2028) auf insgesamt 123.478.037 �¼�� 

2025: - 21.646.409 �¼ 

2026: - 31.340.698 �¼ 

2027: - 32.724.940 �¼ 

2028: - 37.765.990 �¼ 
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Die Ausgleichsrücklage als entscheidende Größe für den Haushaltsausgleich beträgt unter 
Berücksichtigung des geplanten Defizits des Jahres 2024 am 01.01.2025 14.555.896 �¼. Das 
negative Jahresergebnis 2025 kann somit nicht mehr vollständig durch Entnahme aus der 
Ausgleichsrücklage gedeckt werden. Es verbleiben folgende Jahresfehlbeträge, die nicht 
weiter durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage gedeckt werden können: 

2025: - 7.090.513 �¼ 

2026: - �����������������������¼ 

2027: - �����������������������¼ 

2028: - �����������������������¼ 

Sofern bei der Aufstellung der Haushaltssatzung die dauerhafte Leistungsfähigkeit der Stadt 
durch einen übermäßigen Verbrauch der allgemeinen Rücklage gefährdet ist, ist gem. § 76 
Gemeindeordnung NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen. 

Die allgemeine Rücklage, welche zum Stand 01.01.2025 planmäßig 344.935.243 �¼ beträgt, 
darf in keinem Jahr der mittelfristigen Finanzplanung mehr als 25 % (ca. 86 �0�L�R�����¼�����X�Q�G���L�Q���]�Z�H�L��
aufeinanderfolgenden Jahren nicht mehr als 5 % ���F�D�����������0�L�R�����¼����aufgebraucht werden. Da die 
prozentualen Anteile mit jedem negativen Jahresergebnis sinken, zudem im Jahr 2026 die 
Ausbuchung der isolierten Belastungen aufgrund von Corona und des Ukraine-Krieges die 
allgemeine Rücklage voraussichtlich um 19 Mio. �¼���Y�H�U�U�L�Q�J�H�U�W�����E�H�W�U�l�J�W���G�L�H�������� Grenze in 2028 
nur noch 16,5 �0�L�R�����¼�� 

Der Haushaltsplan sieht vor, den Ausgleich der Jahresfehlbeträge sowohl teilweise im Planjahr 
als auch in den Jahren der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung vollständig durch 
Vortrag zu erreichen, soweit der Ausgleich nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 
erreicht werden kann. Hierdurch werden die tatsächlichen Entnahmen aus der allgemeinen 
Rücklage in der Haushaltssatzung und in der mittelfristigen Finanzplanung auf Basis der in 
den geprüften Jahresabschlüssen festgestellten IST-Ergebnisse mit einer Verzögerung von 
drei Jahren umgesetzt. Dadurch wird die Planung - in der Hoffnung, dass die tatsächlichen 
Defizite geringer sein werden, als in der Planung prognostiziert - entlastet. 
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Die ordentlichen Aufwendungen erhöhen sich insbesondere aufgrund der hohen 
Tarifergebnisse, welche sich unmittelbar im Personalaufwand und im Versorgungsaufwand 
und mittelbar bei den Transferaufwendungen, aber auch bei den Aufwendungen für Sach- und 
Dienstleistungen durchschlagen. Während das Jahr 2022 noch mit einem geringen Defizit von 
ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen abgeschlossen wurde (rund -�����0�L�R�����¼��, 
stieg das Defizit im Jahr 2023 auf -�������� �0�L�R���� �¼. Die Planung zeigt trotz einer Erhöhung der 
Grundsteuer ab dem Jahr 2024 und Erhöhung des Grundsteuerertragsvolumens um weitere 
0,6 �0�L�R�����¼���D�E������������ein Auseinanderdriften in Höhe von mehr als 34 �0�L�R�����¼���L�P���P�L�W�W�H�O�I�U�L�V�W�L�J�H�Q��
Planungshorizont.  

Eine Aufnahme von Liquiditätskrediten ist für das Jahr 2025 mit 20 �0�L�R�����¼���H�L�Q�J�H�S�O�D�Q�W und ab 
2026 werden Liquiditätskredite jährlich in einer Größenordnung von rd. 30 �0�L�R�����¼���Q�R�W�Z�H�Q�G�L�J. 
Eine Innenfinanzierung von Investitionsmaßnahmen ist bei weitem nicht mehr möglich. 

 

Die Entwicklung der wesentlichen Ertragsarten  stellt sich wie folgt dar: 

 

 

Die Gewerbesteuer stellt sowohl im Jahr 2025 als auch in der mittelfristigen Finanzplanung die 
wichtigste Einnahmeart dar. Die Gewerbesteuerentwicklung im Haushaltsjahr 2024 bleibt 
deutlich hinter den Erwartungen zurück und es zeigte sich, dass im Haushaltsplan 2024 die 
Planung der Gewerbesteuererträge zu optimistisch angesetzt wurde. Die Verwaltung 
prognostiziert nun aufgrund der vorliegenden Steuerdaten für 2025, bei einem 
gleichbleibenden Hebesatz von 400 %, Erträge aus der Gewerbesteuer in Höhe von 54,5 Mio. 
�¼���X�Q�G���G�D�P�L�W�����������0�L�R�����¼���Z�H�Q�L�J�H�U���D�O�V���L�Q���G�H�U���)�L�Q�D�Q�]�S�O�D�Q�X�Q�J���G�H�V���-�D�K�U�H�V�������������Y�R�U�J�H�V�H�K�H�Q���Z�D�U�H�Q�� 
Bei einem Hebesatz von 456 % wäre der Ansatz der Finanzplanung 2025 aus der 
Haushaltsplanung 2024 erreicht worden.  

Verursacht durch die Grundsteuerreform zum 01.01.2025 verlieren die bisher festgesetzten 
Grundsteuerhebesätze mit Ablauf des Jahres 2024 ihre Gültigkeit. Mit der neuen 
Hauptveranlagung verändern sich die Grundwerte der Grundstücke und damit auch die 
Messbeträge. Die Grundsteuererträge ab dem Jahr 2025 wurden unter Zugrundelegung 
folgender Hebesätze kalkuliert: 

Grundsteuer A:       325 % 
Grundsteuer B: 
(Wohngrundstücke)      650 % 
Grundsteuer B: 
(Nicht- Wohngrundstücke   1.300 % 
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Die oben genannte Anpassung führt rechnerisch zu geplanten und als Konsolidierungsbeitrag 
unerlässlichen Mehrerträgen in Höhe von 1,6 Millionen Euro für den Haushalt ab 2025. 
Es ist gleichzeitig eine Entlastung der Wohngrundstücke im Vergleich zum sog. 
�Ä�D�X�I�N�R�P�P�H�Q�V�Q�H�X�W�U�D�O�H�Q�³���+�H�E�H�V�D�W�]���Y�R�Q����33 % in einer Größenordnung von ca. 1,3 �0�L�R�����¼�� 
Die Belastung der Nicht-�:�R�K�Q�J�U�X�Q�G�V�W�•�F�N�H���L�P���9�H�U�J�O�H�L�F�K���]�X���Ä�Y�R�U���G�H�U���5�H�I�R�U�P�³���L�V�W���P�L�W�����������0�L�R�����¼��
unwesentlich. 

 

 
 

Die Darstellung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer setzt 
auf dem Runderlass des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 19. September 2024 über die Orientierungsdaten 2025 - 
2028 für die mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung der Gemeinden und 
Gemeindeverbände des Landes Nordrhein-Westfalen und auf der Modellrechnung zum 
Gemeindefinanzierungsgesetz 2025 auf. 

 

 

 

Für die Vergnügungssteuer liegt der Steuersatzes wie im Vorjahr bei 6,5 v.H. Über den 
Glücksspielstaatsvertrag erfolgte in den letzten beiden Jahren eine Steigerung der Anzahl der 
Glückspielgeräte. Ein weiterer Anstieg der Anzahl der Glücksspielgeräte ist nicht zu erwarten.  

Die Hundesteuer entwickelt sich gleichbleibend. 
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Auch die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen entwickeln sich voraussichtlich in einem 
Seitwärtstrend. Im Haushaltsjahr 2025 erhält die Stadt Hilden aufgrund der gesunkenen 
Steuerkraft im Referenzzeitraum erstmalig seit vielen Jahren wieder Schlüsselzuweisungen. 

 

Die Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen  stellt sich wie folgt dar: 

 

Die Personalkostenplanung  geht auf den Stellenplan für das Jahr 2024 zurück und 
berücksichtigt individualisierte Personalkostensätze für besetzte Stellen sowie KGSt-
Durchschnittswerte für unbesetzte Stellen und für Ausbildungsstellen. Bei Tarifbeschäftigten 
wurde angenommen, dass ab April 2025 eine Tariferhöhung von 2,25 % vereinbart wird 
(Orientierung an aktueller Inflationsrate). Des Weiteren wurden die Kosten für die Änderung 
der Stufenlaufzeiten im TVöD-SuE antizipiert. Bei Beamtinnen und Beamten wurden die 
�J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���%�H�V�R�O�G�X�Q�J�V�D�Q�S�D�V�V�X�Q�J�H�Q�������������� �¼���D�E���1�R�Y�H�P�E�H�U���������������������������� �D�E���)�H�E�U�X�D�U����������������
�G�L�H���L�P���-�D�K�U�������������J�H�S�O�D�Q�W�H�Q���6�W�X�I�H�Q�V�W�H�L�J�H�U�X�Q�J���V�R�Z�L�H���H�L�Q���3�D�X�V�F�K�D�O�E�H�W�U�D�J���Y�R�Q���������������¼���S�U�R���0�R�Q�D�W��
für anstehende Beförderungen berücksichtigt. Zudem wurde für den Bereich Feuerwehr ein 
�%�H�W�U�D�J�� �Y�R�Q�� ���������������� �¼�� �L�P�� �+�L�Q�E�O�L�F�N�� �D�X�I�� �E�H�]�D�K�O�W�H�� �0�H�K�U�D�U�E�H�L�W�� �H�L�Q�J�H�V�W�H�O�O�W���� �G�L�H�� �I�•�U�� �V�S�R�Q�W�D�Q�H��
Vertretungsschichten anfallen. 
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Für die neuen Stellen, die sich aus den Stellenveränderungen zum Stellenplan 2025 ergeben 
haben, wurden ebenfalls KGSt-Durchschnittswerte angesetzt, die für das Jahr 2025 
durchschnittlich zu 50% und für die Folgejahre vollständig berücksichtigt werden. 

Bei der Kalkulation der voraussichtlichen Personalaufwendungen ist in 2025 ff. erneut ein 
Vakanzabschlag in Höhe von 5%, d. h. 5% der im Stellenplan enthaltenen Stellen sind im 
Durchschnitt nicht besetzt, eingerechnet worden. 

Die prozentuale Steigerungsrate der Personalaufwendungen ab 2026 beträgt 2%. Bei 
zukünftigen Tarifsteigerungen oberhalb von 2 % bedarf es einer Anpassung der 
Haushaltsmittel oder einer Einsparung von Planstellen. 

Weiterhin sind in den Personalaufwendungen die Veränderungen der Pensions- und 
Beihilferückstellungen für die aktiven Beamtinnen und Beamtinnen anhand des 
versicherungsmathematischen Gutachtens enthalten. 

 

Die Versorgungsaufwendungen  enthalten sowohl die Versorgungsleistungen für die nicht 
mehr tätigen Beamtinnen und Beamten als auch die Veränderungen der Pensions- und 
Beihilferückstellungen für die Versorgungsempfänger. 
 
Aufgrund der Verschiebungen, die sich aus den prognostizierten Wechseln vom aktiven Dienst 
in die Versorgung ergeben, sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen sinnvollerweise 
gemeinsam zu betrachten. 
 
Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind damit vom Jahr 2023 bis zum 
Planungsjahr 2025 um 10,2 �0�L�R�����¼���J�H�V�W�L�H�J�H�Q�� 

Den Personalaufwendungen standen im Jahr 2023 zweckgebundene Zuwendungen und 
�(�U�V�W�D�W�W�X�Q�J�H�Q���Y�R�Q���'�U�L�W�W�H�Q���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�����������0�L�R�����¼���J�H�J�H�Q�•�E�H�U�����'�L�H���-�D�K�U�H�������������E�L�V�������������V�H�K�H�Q��
hierfür Planwerte zwischen 4,4 un�G�����������0�L�R�����¼���Y�R�U�� 
 
 
 

 
 

Wie in den Vorjahren wird zur Sicherstellung der Vermögenserhaltung ein 
Instandhaltungsbudget eingerichtet, das aus der mittelfristigen Ergebnisplanung des 
Haushalts 2024 fortgeschrieben wurde 
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Folgende wesentliche �,�Q�V�W�D�Q�G�K�D�O�W�X�Q�J�V�P�D�‰�Q�D�K�P�H�Q���P�L�W���H�L�Q�H�P���*�H�V�D�P�W�Y�R�O�X�P�H�Q���D�E�������������������¼��
sind (u. a.) für 2025 geplant: 

�x Umbau Einmündung Liebigstraße/ Düsseldorfer Str. (B 228) - �����������������¼ 

�x barrierefreier Umbau Bushaltstellen - �P�H�K�U�H�U�H���3�U�R�M�H�N�W�H���L�P���8�P�I�D�Q�J���Y�R�Q�������������������¼ 

�x mehrere Projekte Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise �L�P���8�P�I�D�Q�J���Y�R�Q�������������������¼ 

�x Generalentwässerungsplan - einmaliges (aller 15 Jahre) Projekt über 2 Jahre - 2���������������¼ 

�x Sandaustausch im Stadtgebiet - �����������������¼ 

 

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen enthalten zudem viele Positionen aus den 
�V���J���� �Ä�*�H�E�•�K�U�H�Q�K�D�X�V�K�D�O�W�H�Q�³���� �G�H�Q�H�Q�� �N�R�U�U�H�V�S�R�Q�G�L�H�U�H�Q�G�H�� �(�U�W�U�l�J�H�� �J�H�J�H�Q�•�E�H�U�V�W�H�K�H�Q���� �$�X�I�� �*�U�X�Q�G��
der Haushaltsneutralität dieser Beträge wird auf eine Dokumentation der Entwicklung an 
dieser Stelle verzichtet und stattdessen auf die einzelnen Gebührenkalkulationen verwiesen.  

 

 

Die Abschreibungen wurden aus der Investitionsplanung abgeleitet und steigen insbesondere 
in Folge der hohen geplanten Bautätigkeit an. Insgesamt ist ein Aufbau des Sach-
anlagevermögens geplant.  

 

Weiterhin wurden für die Stadtwerke Hilden GmbH Kapitaleinlage�Q���Y�R�Q�������0�L�R�����¼���L�Q���������� und 
�������� �0�L�R���� �¼�� �L�Q�� �������� und für die Verkehrgesellschaft Hilden mbH �Y�R�Q�� ���� �0�L�R���� �¼�� �L�Q�� �������� 
veranschlagt. Die Höhe der notwendigen Kapitaleinlagen ist aus den Wirtschaftsplänen der 
Gesellschaften abgeleitet. 
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Zum 31.12.2023 betragen die Rückstellungen für Pensions- und entsprechende 
Beihilfeverpflichtungen 104.234.329 �¼�� 
Die Stadt Hilden hat beginnend mit dem Haushaltsjahr 2009 zur Rückdeckung dieser 
Pensionslasten in Rückdeckungsversicherungen investiert. Bei den Rückdeckungs-
versicherungen handelt es sich um personenbezogene Lebensversicherungen. 
Versicherungsobjekte sind die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bei der 
Stadtverwaltung tätigen Beamtinnen und Beamten. Die Stadt ist Beitragszahlerin und 
Gläubigerin der Versicherungsleistungen. 
Die Bilanzwerte dieser Versicherungen betragen zum 31.12.2023  22.615.668 �¼�� 
 
Zur weiteren Verbesserung der Finanzierungslücke zwischen Rückstellung und Rückdeckung 
wurde im Haushalt 2025 und für die Jahre 2026-2028 eine Million Euro eingeplant. Da die 
Rückflüsse der bestehenden Verträge reinvestiert werden sollen, erhöhen sich die 
Auszahlungen für 2025 auf ca. 2,3 �0�L�R�����¼��  
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Die Kreisumlagen für das Jahr 2025 sind aus dem Haushaltsplan 2025 des Kreises Mettmann 
abgeleitet. Berücksichtigt ist ab 2026 ebenfalls eine prozentuale Mehrbelastung der Stadt 
Hilden aufgrund einer erheblichen Steuerkraftsenkung der Stadt Monheim, welche bisher ca. 
30 % des gesamten Kreisumlagebedarfes gezahlt hat. Die prozentuale Verschiebung alleine 
wird die Stadt Hilden nach heutiger Schätzung �P�L�W�� �F�D���� �������� �0�L�R���� �¼�� �D�E�� ���������� �E�H�O�D�V�W�H�Q�� �X�Q�G��
summiert sich mit einem gestiegenen Kreisumlagebedarf sowie dem Wegfall der noch in 2025 
�]�X�U���9�H�U�I�•�J�X�Q�J���V�W�H�K�H�Q�G�H�Q���5�•�F�N�V�W�H�O�O�X�Q�J���L�Q���+�|�K�H���Y�R�Q�������0�L�R�����¼���D�E�������������]�X���L�Q�V�J�H�V�D�P�W�������0�L�R�����¼��
Mehrbelastung des Haushaltes.  
 
Die Leistungen der Jugendhilfe sind mit Steigerungsraten von 2 % ab 2026 geplant. 
Die Gewerbesteuerumlage entwickelt sich im Verhältnis des Gewerbesteueraufkommens. 
 
Für das Satzungsjahr und alle Jahre der mittelfristigen Finanzplanung wurde in allen 
Produkten ein pauschaler Minderaufwand in Höhe von 1% von der Summe der Aufwendungen 
für Sach- und Dienstleistungen, bilanzielle Abschreibungen und Transferaufwendungen und 
von 2 % von der Summe der sonstigen ordentlichen Aufwendungen (u.a. Geschäftsausgaben, 
�5�H�L�V�H�N�R�V�W�H�Q�����)�R�U�W�E�L�O�G�X�Q�J�����«����eingeplant. 
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Die geplante Entwicklung der Ein- und Auszahlungen  stellt sich wie folgt dar:  

 

Der Saldo aus Verwaltungstätigkeit stellt sich in allen Planungsjahren negativ dar, so dass der 
Saldo aus Investitionstätigkeit vollständig kreditfinanziert geplant werden muss.  

Der Saldo aus Finanzierungstätigkeit spiegelt die Kreditaufnahmen sowie die Tilgungen für 
Bestandskredite und zusätzliche Investitionskredite wider. Ab 2024 wird in der Planung der 
negative Saldo aus Verwaltungstätigkeit über Liquiditätskredite und der negative Saldo aus 
Investitionstätigkeit über Darlehensaufnahmen finanziert.  

Die Entwicklung der Investitionskredite wird unter 3. dargestellt. 

Die Zinsbelastung für die Aufnahme von Investitionskrediten steigt - unter Zugrundelegung 
eines Zinssatzes 4 % - in den Planjahren 2024 - 2028 von ���������0�L�R�����¼ auf 6,2 �0�L�R�����¼. 

 

Die Stadt Hilden hat folgende Bürgschaften  übernommen: 

 

�%�•�U�J�V�F�K�D�I�W�H�Q���]�X�J�X�Q�V�W�H�Q�«�� 

durch 
Ratsbeschluss 

verbürgte Summe  

Stand am 
31.12.2023 

  �%�H�W�U�D�J���L�Q���¼ �%�H�W�U�D�J���L�Q���¼ 

GkA Grundstücksgesellschaft Hilden mbH 2.920.664,88 1.000.000,00 

Wassersporttreibende Vereine 513.000,00 167.128,69 

Seniorendienste Stadt Hilden gGmbH 9.275.104,66 4.786.251,96 

Wasserwerk Baumberg GmbH 6.167.118,50 557.771,91 
WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH 
(einschließlich Grundstücksgesellschaft der 
Stadtwerke Hilden GmbH und 
Infrastrukturentwicklungsgesellschaft Hilden mbH) 44.325.199,68 18.969.360,91 

Gesamtbetrag  69.132.073,64 25.480.513,47 
 

 
Weiterhin hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig 
unbegrenzte Bürgschaften gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse Köln 
���Ä�5�=�9�.�³�����I�•�U���I�R�O�J�H�Q�G�H���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���G�H�U���5�=�9�. übernommen: 
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- Gemeinnützige Seniorendienste Hilden gGmbH (früher: Altenheim GmbH Hilden) 
- Freizeitgemeinschaft Behinderte und Nichtbehinderte e. V. 
- Paritätischer Kindergarten e.V. 
- Kindergarten im Park e. V. 
 

Außerdem hat die Stadt Hilden selbstschuldnerische, unbefristete und betragsmäßig 
begrenzte Verpflichtungserklärungen gegenüber der Rheinischen Zusatzversorgungskasse 
�.�|�O�Q�����Ä�5�=�9�.�³�����I�•�U���I�R�O�J�H�Q�G�H���0�L�W�J�O�L�H�G�H�U���G�H�U���5�=�9�. abgegeben: 

Verpflichtungserklärung zugunsten durch Ratsbeschluss  
begrenzte Verpflichtung 

  �%�H�W�U�D�J���L�Q���¼ 

SPE Mühle KiTa gGmbH * 8.232.000,00 

SPE Mühle Sozial gGmbH * 2.295.000,00 

SPE Mühle e.V. * 779.000,00 

Gesamtbetrag  11.306.000,00 
* aktualisiert durch den Ratsbeschluss vom 13.03.2024 

 

3.  Entwicklung der Kredite  

Der Bestand der Investitionskredite wird sich - unter der Maßgabe, dass für die Jahre 2025 bis 
2028 die nicht gedeckten Salden aus Investitionstätigkeit über Kreditaufnahmen finanziert 
werden - voraussichtlich wie folgt entwickeln: 

 

 
 

 

4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital  

Die Ausgleichsrücklage beträgt in der Planung am 01.01.2025 14.555.896 �¼�� das geplante 
negativen Jahresergebnisse 2025 zehrt diese bereits vollständig auf. 

Trotz Ausnutzung von Spar- und Ertragsmöglichkeiten, Veranschlagung eines globalen 
Minderaufwands und Veranschlagung eines Vakanzabschlags bei den 
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Personalaufwendungen kann der Ausgleich der Jahresergebnisse nicht erreicht werden. Die 
verbleibenden Jahresfehlbeträge, die nicht durch Entnahme aus der Ausgleichsrücklage 
gedeckt werden können, werden längstens in die drei folgenden Haushaltsjahre vorgetragen. 

 2025 2026 2027 2028 
 
Jahresfehlbetrag 
 
Hiervon Ausgleich 
durch Entnahme aus 
der Ausgleichsrücklage 
 

 
-21.646.409 �¼ 

 
14.555.896 �¼ 

 
-31.340.698 �¼ 

 
�����¼ 

 
-32.724.940 �¼ 

 
�����¼ 

 
-37.765.990 �¼ 

 
�����¼ 

Vortrag in das Jahr 2028 2029 2030 2031 

Planmäßig durch 
Vortrag aus-
zugleichender Betrag 

-7.090.513 �¼ -31.340.698 �¼ -32.724.940 �¼ -37.765.990 �¼ 

 

Unter Berücksichtigung des Ergebnisses zum 31.12.2023 ergibt sich folgender Verlauf der 
Jahresergebnisse und des Eigenkapitals: 

 

 

5.  Wesentliche Investitionen   

Der Rat der Stadt Hilden hat auf Grundlage der Sitzungsvorlage WP 14-20 SV 20/122 in 
seiner Sitzung am 30.10.2019 folgende Wesentlichkeitswertgrenzen für die Veranschlagung 
von Einzelinvestitionen beschlossen: 

Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 200.000,0�����¼ 

Baumaßnahmen �����������������������¼ 

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen ���������������������¼ 

Erwerb von Finanzanlagen �����������������������¼ 

sonstige Investitionsauszahlungen ���������������������¼ 
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Der Investitionsschwerpunkt in 2025 und Folgejahren liegt im Kindergarten- und Schulausbau, 
bei der Feuerwehr, bei der Schaffung von Unterkünften für Geflüchtete und bei der 
Kanalerneuerung.   

 

6. Sperrvermerke  

Über die nachfolgend aufgeführten Haushaltsmittel darf erst nach Freigabe durch den 
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen verfügt werden: 

Produkt 060201 - Zeile 11 - ���������������¼���I�•�U���h�E�X�Q�J�V�O�H�L�W�H�U���6�S�L�H�O�P�R�E�L�O 

Produkt 040201 - Zeile 16 -   �������������¼���)�|�U�G�H�U�P�L�W�W�H�O���-�D�]�]�W�D�J�H 

 

7. Haushaltssicherungskonzept  

Die Stadt Hilden ist derzeit nicht verpflichtet, ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, da 
unter Berücksichtigung des im 3. NKF-Weiterentwicklungsgesetz NRW ermöglichten 
�,�Q�V�W�U�X�P�H�Q�W�V�� �Ä�9�H�U�O�X�V�W�Y�R�U�W�U�D�J�³��in keinem Jahr die allgemeine Rücklage um jeweils mehr als 5 
Prozent gemindert wird.  

(siehe auch Erläuterungen in den Abschnitten 2.2 zukünftige Entwicklung - Entwicklung der 
Haushaltssituation und 4. Entwicklung Jahresergebnis und Eigenkapital) 
 

 

8.  Haushaltswirtschaftliche Belastungen , Sondervermögen und Beteiligungen  

Es wird �G�L�H���$�Q�O�D�J�H���]�X�P���+�D�X�V�K�D�O�W�V�S�O�D�Q���Ä�h�E�H�U�V�L�F�K�W���•�E�H�U���G�L�H���:�L�U�W�V�F�K�D�I�W�V�O�D�J�H���X�Q�G��
�Y�R�U�D�X�V�V�L�F�K�W�O�L�F�K�H���(�Q�W�Z�L�F�N�O�X�Q�J���G�H�U���8�Q�W�H�U�Q�H�K�P�H�Q���X�Q�G���(�L�Q�U�L�F�K�W�X�Q�J�H�Q�³���Y�H�U�Z�L�H�V�H�Q�� 

 

9.  Erläuterungen  

Struktur der Teilergebnispläne  und Budgets  

Die Teilergebnispläne sind nach Produkten gemäß Zuordnungsvorschriften Produktgruppen 
(ZOVPG) gegliedert. Die Produkte sind überschneidungsfrei den Dezernaten gemäß 
Geschäftsverteilungsplan zugeordnet, so dass die Produkt- und damit Budgetverantwortung 
für die Produkte jeweils zunächst den Dezernatsleitungen obliegt (Übersicht VII.5 
�Ä�'�H�]�H�U�Q�D�W�V�Y�H�U�W�H�L�O�X�Q�J�V�S�O�D�Q�X�Q�J���P�L�W���=�X�R�U�G�Q�X�Q�J���G�H�U���3�U�R�G�X�N�W�H�³). 

Für die Unterhaltungsaufwendungen wurde ein eigener Deckungsring auf Dezernatsebene 
eingerichtet. Ziel ist eine auf die langfristige Nutzung der Vermögensgegenstände 
ausgerichtete Unterhaltung des Sachanlagevermögens. Das Volumen der 
Unterhaltungsbudgets wurde als Quotient aus den Anschaffungs- und Herstellungskosten je 
Anlagenklasse abgeleitet und bezieht die örtlich angesetzten Nutzungs- bzw. 
Abschreibungsdauern ein. Die einzelnen Vermögensgegenstände sind ebenfalls Ämtern und 
damit Dezernaten überschneidungsfrei zugeordnet. Die Verantwortung für die regelmäßige 
Unterhaltung der Vermögensgegenstände des Sachanlagevermögens zur Gewährleistung der 
Nutzbarkeit über die angesetzten Nutzungsdauern obliegt über die Dezernatsleitungen den 
Produktverantwortlichen / Amtsleitungen, denen die Anlage zugeordnet ist. Sowohl 
außerplanmäßige Abschreibungen in Folge unterlassener Instandhaltung als auch eine 
tatsächliche Einschränkung der Nutzbarkeit für die Bürgerinnen und Bürger soll im Sinne des 
Nachhaltigkeitsansatzes vermieden werden.  

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen sind dezentral in den Produkten veranschlagt. 
Die liquiditätswirksamen Personal- und Versorgungsaufwendungen sind produktübergreifend 
zu einem Budget zusammengefasst und von der/dem für das Haupt- und Personalamt 
zuständigen Dezernentin/Dezernenten verantwortet. Zahlungswirksame Erträge, die 
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einzelnen Planstellen / Aufgaben zuzuordnen sind, werden dem Personalkostenbudget 
zugeordnet (Sachkonten 448*11). 

Innerhalb dieser Budgets sind gemäß § 21 Abs. 1 S. 1 KomHVO NRW zunächst die 
Aufwendungen untereinander sowie die Erträge untereinander deckungsfähig. Die 
Obergrenzen für veranschlagte Aufwendungen können bei vorliegender Deckung durch 
Mehrerträge abweichend von § 21 Abs. 1 S. 2 KomHVO NRW erhöht werden. Oberhalb  einer 
�+�|�K�H�� �Y�R�Q�� ���������������� �¼ sind überplan- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen dem Rat 
nach der Entscheidung des Kämmerers vorzulegen.  
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III. Gesamtergebnisplan  
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IV. Gesamt finanz plan  
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Gesamtfinanzhaushalt
Nr. Bezeichnung Ergebnis Ansatz Ansatz Plan Plan Plan 

2023 2024 2025 2026 2027 2028 

01 Steuern und ähnliche Abgaben 121.095.048 123.886.000 124.006.000 127.856.000 131.276.000 134.476.000 

02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 19.697.535 20.435.098 23.471.408 21.671.439 22.264.419 22.155.784 

03 + Sonstige Transfereinzahlungen 2.120.606 1.144.082 1.095.838 1.100.920 1.106.150 1.111.456 

04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 27.061.807 29.693.628 31.166.855 31.799.113 32.221.876 32.409.470 

05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 1.821.745 1.862.105 2.046.605 2.046.605 2.046.605 2.153.543 

06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 8.510.462 8.464.269 9.274.400 9.282.192 9.466.687 9.517.700 

07 + Sonstige Einzahlungen 4.100.910 4.386.545 4.399.145 4.399.145 4.399.145 4.389.039 

08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen 3.358.953 895.531 945.122 918.629 907.166 943.434 

09 = Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 187.767.066 190.767.258 196.405.373 199.074.043 203.688.048 207.156.426 

10 - Personalauszahlungen 52.714.478 56.105.086 59.472.294 61.018.704 62.223.137 63.451.659 

11 - Versorgungsauszahlungen 5.724.102 5.468.333 5.864.475 5.981.764 6.101.400 6.223.427 

12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen 26.154.754 26.658.218 26.952.438 26.148.409 26.155.585 27.049.384 

13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen 3.481.997 573.985 1.351.764 2.381.337 3.989.607 6.250.698 

14 - Transferauszahlungen 80.427.279 97.092.138 104.307.861 114.016.772 116.725.837 119.310.896 

15 - Sonstige Auszahlungen 20.516.356 11.735.754 11.375.391 11.140.948 11.031.411 11.298.952 

16 = Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit 189.018.965 197.633.514 209.324.222 220.687.933 226.226.977 233.585.016 

Nachrichtlich: davon globale Minderauszahlung 0 1.647.086 1.718.759 1.828.124 1.855.071 1.894.691 

17 = Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit -1.251.899 -6.866.256 -12.918.849 -21.613.890 -22.538.928 -26.428.591 
= Zeilen 9 und 16 

18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 9.386.892 3.251.771 2.133.742 2.056.492 3.604.842 1.755.692 

19 + Einz. aus der Veräußerung von Sachanlagen 10.701 7.000 -721.423 4.804.611 3.500 29.400 

20 + Einz. aus der Veräußerung von Finanzanlagen 1.142.153 1.806.464 2.126.763 1.953.200 1.719.425 1.606.342 

21 + Einz. aus Beiträgen u.ä. Entgelten 3.503 25.000 0 0 1.023.242 0 

22 + Sonstige Investitionseinzahlungen 82.250 0 144.000 0 0 0 

23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 10.625.499 5.090.235 3.683.082 8.814.303 6.351.009 3.391.434 

24 - Ausz. f.d. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden 94.510 360.610 226.110 58.110 658.110 58.110 

25 - Ausz. für Baumaßnahmen 6.988.810 16.822.000 13.551.588 28.195.508 43.174.044 58.968.000 

26 - Ausz. f.d. Erwerb von bewgl. Anlagevermögen 3.201.136 6.037.184 7.076.150 8.714.150 5.987.730 3.971.490 

27 - Ausz. f.d. Erwerb von Finanzanlagen 1.000.000 2.232.554 2.277.500 2.101.000 4.864.200 3.248.000 

28 - Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen 1.277.100 300.000 0 0 0 0 

29 - sonstige Investitionsauszahlungen 764.180 954.550 989.923 1.001.014 989.923 989.923 

30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 13.325.735 26.706.898 24.121.271 40.069.782 55.674.007 67.235.523 

31 = Saldo aus Investitionstätigkeit -2.700.237 -21.616.663 -20.438.189 -31.255.480 -49.322.998 -63.844.089 
(= Zeilen 23 und 30) 

32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag -3.952.136 -28.482.919 -33.357.039 -52.869.369 -71.861.926 -90.272.680 
= Zeilen 17 und 31 

33 + Einzahlungen aus der Aufnahme und 0 21.616.663 20.438.189 31.255.480 49.322.998 63.844.089 
durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen 
und diesen wirtschaftlich gleichkommenden 
Rechtsverhältnissen 

34 + Einzahlungen Aufnahme von Krediten und durch 1.630.000 13.851.293 20.000.000 30.000.000 30.000.000 30.500.000 
Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung 

35 - Auszahlungen für die Tilgung und 1.826.623 1.763.927 2.146.142 2.171.079 2.344.863 3.911.484 
Gewährung von Krediten für Investitionen und diesen 
wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen 

36 - Auszahlung für die Tilgung 530.000 0 22.205.375 6.215.032 5.116.209 159.925 
und Gewährung von Krediten zur 
Liquiditätssicherung 

37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit -726.623 33.704.029 16.086.672 52.869.369 71.861.926 90.272.680 

38 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln -4.678.759 5.221.110 -17.270.367 0 0 0 
(=Zeilen 32 und 37) 

39 + Anfangsbestand an Finanzmitteln 16.813.397 12.049.257 17.270.367 0 0 0 

40 + Bestand an fremden Finanzmitteln -85.381 0 0 0 0 0 

41 = Liquide Mittel (=Zeilen 38, 39 und 40 ) 12.049.257 17.270.367 0 0 0 0
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A K T I V A P A S S I V A

€ € € € € € € €

A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Entgeltlich erworbene immaterielle Vermögensgegenstände 5.905,50 7.769,50 I. Gezeichnetes Kapital 2.000.000,00 2.000.000,00

II. Sachanlagen II. Kapitalrücklage 17.726.179,14 17.726.179,14
1.   Grundstücke und Bauten 985.940,04 1.148.166,26
2.   Technische Anlagen und Maschinen 1.958,00 1.742,00 III. Gewinnvortrag 38.512.498,94 38.323.380,01
3.   Andere Anlagen, Betriebs-
      und Geschäftsausstattung 14.156,50 9.589,00 IV. Jahresfehlbetrag/-überschuss 212.533,32 189.118,93

1.002.054,54 1.159.497,26 58.451.211,40 58.238.678,08
III. Finanzanlagen

1.  Anteile an verbundenen Unternehmen 64.117.352,36 64.117.352,36 B. Rückstellungen
2.  Ausleihungen an verbundene Unternehmen 5.984.171,97 6.338.472,91
3.  Wertpapiere des Anlagevermögens 5.798.450,50 5.798.450,50 Sonstige Rückstellungen 23.700,00 18.500,00

75.899.974,83 76.254.275,77
76.907.934,87 77.421.542,53

B. Umlaufvermögen C. Verbindlichkeiten

I. Vorräte 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 0,00 850,00
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 0,00 339,28 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 67.642,38 39.057,41

davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
II. Forderungen und sonstige   67.642,38 € (Vorjahr: 39.057,41 €)

Vermögensgegenstände 3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 1.252.215,42 1.203.050,51
1.   Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 19.145,05 12.677,01 davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
2.   Forderungen gegen Gesellschafter 3.104.401,07 3.104.401,07  1.252.215,42 € (Vorjahr: 1.203.050,51 €)
3.   Sonstige Vermögensgegenstände 1.753.286,81 2.008.956,49 4. Sonstige Verbindlichkeiten 22.759.689,35 23.267.274,08

davon gegen verbundenen Unternehmen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr
  0,00 € (Vorjahr: 0,00 €)   3.259.689,35 € (Vorjahr: 3.267.274,08 €)
davon aus Steuern 1.752.927,24 € davon aus Steuern 4.851,26 € (Vorjahr: 5.137,10 €)
  (Vorjahr: 2.007.124,46 €) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit

4.876.832,93 5.126.034,57   4.437,37 € (Vorjahr: 4.019,21 €)

24.079.547,15 24.510.232,00
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 766.638,79 195.773,04

5.643.471,72 5.322.146,89

C. Rechnungsabgrenzungsposten 3.051,86 23.720,66

82.554.458,45 82.767.410,08 82.554.458,55 82.767.410,08

Anlage 1

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Bilanz zum 31. Dezember 2023

31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 31.12.2022

�6�H�L�W�H��������



€ € € €

1. Umsatzerlöse 256.955,69 204.211,82

2. sonstige betriebliche Erträge 296,77 253.119,58

3.  Aufwendungen für Roh-,Hilfs-u. Betriebsstoffe 265,29 421,80

4. Personalaufwand
a. Löhne und Gehälter 182.128,07 199.706,76
b. soziale Abgaben 38.638,61 220.766,68 43.345,30 243.052,06

5. Abschreibungen 168.802,24 175.429,31

6. sonstige betriebliche Aufwendungen 428.205,67 578.424,32

7. Erträge aus Beteiligungen 936.292,32 966.956,35

8. Erträge aus anderen Wertpapieren und
    Ausleihungen des Finanzanlagevermögens 240.449,06 246.699,96
    davon aus verbundenen Unternehmen
      102.449,06 € (Vorjahr: 106.699,96 €)

9. sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge 377,19 53,66

10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und
    Wertpapiere des Umlaufvermögens 0,00 226.557,50

11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 371.916,38 226.155,90

12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,00 0,00

13. Ergebnis nach Steuern 244.414,77 221.000,48

14. sonstige Steuern 31.881,55 31.881,55

15. Jahresüberschuss 212.533,22 189.118,93

2023 2022

Anlage 2

Stadt Hilden Holding GmbH, Hilden

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2023
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AR-Sitzung 25.11.2024
TOP-Nr. 8

Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
- streng vertraulich - Seite 4 von 6    

2024 2025 2026 2027 2028 2029
Vorschau Plan Plan Plan Plan Plan

T€ T€ T€ T€ T€ T€
I. Erträge

Umsatzerlöse 4.533 4.622 4.651 4.683 4.510 4.539

Zinsen und ähnliche Erträge 2 2 2 2 2 2

Sonstige betriebliche Erträge 15 15 20 20 20 20

Summe zu I. 4.550 4.639 4.673 4.705 4.532 4.561

II. Aufwendungen

Abschreibungen 1.067 1.067 1.067 1.066 905 905

Zinsaufwand 438 406 375 345 394 481

Betriebskosten 1.622 1.790 2.130 2.350 2.165 2.480

Personalkosten 398 456 465 474 484 494

Sonst. allg. Aufwendungen 80 80 85 85 85 90

Steuern 242 227 136 95 100 22

Summe zu II. 3.847 4.026 4.258 4.415 4.133 4.472

III. Jahresergebnis 703 613 415 290 399 89

Mehrjahresplanung 2025 - 2029
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A K T I V A P A S S I V A
Geschäftsjahr Vorjahr Vorjahr

�¼ �¼ �¼ �¼ �¼
A. Anlagevermögen A. Eigenkapital

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen 2.217,26 3.144,90 I. Gezeichnetes Kapital 3.171.581,00 3.171.581,00

II. Sachanlagen II. Kapitalrücklage 2.980.000,00 2.980.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche

Rechte mit Wohnbauten 16.237.295,26 16.609.401,09 III. Gewinnrücklagen 1.758.540,34 0,00
2. Grundstücke mit anderen Bauten 16.335.339,87 12.635.103,50
3. Grundstücke ohne Bauten 786.071,90 786.071,90 IV. Bilanzgewinn
4. Bauten auf fremden Grundstücken 1.954.151,28 1.995.382,00 Gewinnvortrag 0,00
5. Technische Anlagen 37.488,26 39.862,43 Jahresfehlbetrag -380.144,71 -380.144,71 1.758.540,34
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung 5.294,91 7.993,35
7. Anlagen im Bau 4.899.875,22 0,00 B. Eigenkapital insgesamt 7.529.976,63 7.910.121,34
8. Bauvorbereitungskosten 150.412,77 451.524,80

Summe Sachanlagen 40.405.929,47 32.525.339,07 Rückstellungen
III. Finanzanlagen 1. Steuerrückstellungen 682.061,71 0,00

1. Andere Finanzanlagen 0,00 854.728,00 2. Rückstellungen für Bauinstandhaltung 30.000,00 30.000,00
3. Sonstige Rückstellungen 52.500,00 32.500,00

Anlagevermögen insgesamt 40.408.146,73 33.383.211,97 C. 764.561,71 62.500,00

B. Umlaufvermögen Verbindlichkeiten
I. Zum Verkauf best. Grundst. u.a. Vorräte 1. Verbindlichkeiten gegenüber

1. Bauvorbereitungskosten 0,00 355,08 Kreditinstituten 25.677.548,92 12.088.606,85

2. Grundstücke und grundstücksgleiche 
Rechte mit unfertigen Bauten 0,00 199,85 2. Verbindlichkeiten gegenüber anderen Kreditgebern 722.368,16 379.732,84

 Unfertige Leistungen 1.321.733,64 786.796,65 3. Erhaltene Anzahlungen 1.380.811,43 796.867,43
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung 251.891,30 168.201,43

II. Forderungen und sonstige
Vermögensgegenstände 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen

und Leistungen 835.400,03 16.106.349,44
1. Forderungen aus Vermietung 45.184,74 408.499,05
2. Sonstige Vermögensgegenstände 190.151,16 402.806,19 6. Verbindlichkeiten gegenüber verb.Unternehmen 6.981.391,95 0,00

235.335,90 811.305,24
III. Flüssige Mittel 7. Sonstige Verbindlichkeiten 61.181,00 25.460,06

1. Guthaben bei Kreditinstituten 2.245.370,77 2.566.985,68 �G�D�Y�R�Q���D�X�V���6�W�H�X�H�U�Q�����¼�������������������������9�M�������¼��������������������35.910.592,79 29.565.218,05
D. �G�D�Y�R�Q���L�P���5�D�K�P�H�Q���G�H�U���V�R�]�L�D�O�H�Q���6�L�F�K�H�U�K�H�L�W���¼���������������9�M�������¼������������

C. Rechnungsabgrenzungsposten
1. Andere Rechnungsabgrenzungsposten 1.122,70 1.122,70 Rechnungsabgrenzungsposten 6.578,61 12.137,78

Bilanzsumme 44.211.709,74 37.549.977,17 Bilanzsumme 44.211.709,74 37.549.977,17

Geschäftsjahr

WGH Wohnungsbaugesellschaft Hilden mbH
Bilanz zum 31. Dezember 2023
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